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„Drohnen-VO“ ab 31.12.2020 mit Streichungen 

§ 21a Erlaubnisbedürftiger Betrieb von unbemannten Luftfahrtsystemen und Flugmodellen 

(1) Der Betrieb von folgenden unbemannten Luftfahrtsystemen und Flugmodellen bedarf der 

Erlaubnis:  

1. unanwendbar; vgl. Art. 3 a) VO (EU) 2019/947 

2. unanwendbar; vgl. Art. 4-6 VO (EU) 2019/947 

3. unanwendbar; vgl. Art. 4-6 VO (EU) 2019/947 

4. unbemannte Luftfahrtsysteme und Flugmodelle aller Art in einer Entfernung von weniger 

als 1,5 Kilometern von der Begrenzung von Flugplätzen; auf Flugplätzen bedarf der Betrieb 
von unbemannten Luftfahrtsystemen und Flugmodellen darüber hinaus der Zustimmung der 

Luftaufsichtsstelle und der Flugleitung, 

5. unanwendbar; vgl. UAS.OPEN.060 Nr. 2 g) in Teil A des Anhangs der DVO (EU) 2019/947. 

(2) Keiner Erlaubnis nach Absatz 1 und keines Nachweises nach Absatz 4 bedarf der Betrieb von 
unbemannten Luftfahrtsystemen durch oder unter Aufsicht von  

1. Behörden, wenn dieser zur Erfüllung ihrer Aufgaben stattfindet; 

2. Organisationen mit Sicherheitsaufgaben im Zusammenhang mit Not- und Unglücksfällen 

sowie Katastrophen. 

Absatz 1 Nummer 4 zweiter Teilsatz gilt entsprechend. 

(3) Die Erlaubnis wird erteilt, wenn  

1. der beabsichtigte Betrieb von unbemannten Fluggeräten nach Absatz 1 und die Nutzung 

des Luftraums nicht zu einer Gefahr für die Sicherheit des Luftverkehrs oder die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung, insbesondere zu einer Verletzung der Vorschriften über den 

Datenschutz und über den Naturschutz, führen und 

2. der Schutz vor Fluglärm angemessen berücksichtigt ist. 

§ 20 Absatz 5 gilt entsprechend. 

(4) unanwendbar; vgl. UAS.OPEN.020 Abs. 4 b) und UAS.OPEN.030 Abs. 2) in Teil A des Anhangs 

der DVO (EU) 2019/947. 

(5) Die zuständige Behörde bestimmt nach pflichtgemäßem Ermessen, ob dem Antrag auf 
Erteilung einer Erlaubnis weitere Unterlagen beigefügt werden müssen. Sie kann insbesondere 

noch verlangen:  

1. den Nachweis, dass der Grundstückseigentümer oder sonst Berechtigte dem Aufstieg 

zugestimmt hat, 
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2. das Gutachten eines Sachverständigen über die Eignung des 

Geländes und des betroffenen Luftraums für den Betrieb von unbemannten 

Luftfahrtsystemen oder Flugmodellen, 

3. weitere fachspezifische Bewertungen oder Gutachten, insbesondere zum Natur- und 

Lärmschutz, sofern diese im Einzelfall erforderlich sind. 

(6) Schutzvorschriften insbesondere des Bundesnaturschutzgesetzes, Rechtsvorschriften, die auf 

Grund dieses Gesetzes erlassen worden sind oder fortgelten, sowie das Naturschutzrecht der 
Länder, sowie die Pflicht zur ordnungsgemäßen Flugvorbereitung im Sinne von Anhang SERA.2010 

Buchstabe b der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 bleiben unberührt. 

§ 21b Verbotener Betrieb von unbemannten Luftfahrtsystemen und Flugmodellen 

(1) Der Betrieb von unbemannten Luftfahrtsystemen und Flugmodellen ist verboten, sofern er 

nicht durch eine in § 21a Absatz 2 genannte Stelle oder unter deren Aufsicht erfolgt,  

1. unanwendbar; vgl. UAS.OPEN.060 Abs. 2 b) DVO (EU) 2019/947 

2. über mobilen Einrichtungen und Truppen der Bundeswehr im Rahmen angemeldeter 

Manöver und Übungen,1 

3. über und in einem seitlichen Abstand von 100 Metern von der Begrenzung von 

Industrieanlagen, Justizvollzugsanstalten, Einrichtungen des Maßregelvollzugs, militärischen 
Anlagen und Organisationen, Anlagen der Energieerzeugung und -verteilung sowie über 

Einrichtungen, in denen erlaubnisbedürftige Tätigkeiten der Schutzstufe 4 nach der 

Biostoffverordnung ausgeübt werden, soweit nicht der Betreiber der Anlage dem Betrieb 

ausdrücklich zugestimmt hat, 

4. über und in einem seitlichen Abstand von 100 Metern von Grundstücken, auf denen die 

Verfassungsorgane des Bundes oder der Länder oder oberste und obere Bundes- oder 

Landesbehörden oder diplomatische und konsularische Vertretungen sowie internationale 
Organisationen im Sinne des Völkerrechts ihren Sitz haben sowie von Liegenschaften von 

Polizei und anderen Sicherheitsbehörden, soweit nicht die Stelle dem Betrieb ausdrücklich 

zugestimmt hat, 

5. über und in einem seitlichen Abstand von 100 Metern von Bundesfernstraßen, 
Bundeswasserstraßen und Bahnanlagen, soweit nicht die zuständige Stelle dem Betrieb 

ausdrücklich zugestimmt hat, 

 
1 Art. 4 Abs. 1 c) der DVO (EU) 2019/947 und UAS.OPEN.060 Nr. 3 in Teil A des Anhangs der DVO (EU) 2019/947 
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6. über Naturschutzgebieten im Sinne des § 23 Absatz 1 des 

Bundesnaturschutzgesetzes, Nationalparken im Sinne des § 24 des 

Bundesnaturschutzgesetzes und über Gebieten im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 6 und 7 
des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit der Betrieb von unbemannten Fluggeräten in diesen 

Gebieten nach landesrechtlichen Vorschriften nicht abweichend geregelt ist, 

7. über Wohngrundstücken, wenn die Startmasse des Geräts mehr als 0,25 Kilogramm 

beträgt oder das Gerät oder seine Ausrüstung in der Lage sind, optische, akustische oder 
Funksignale zu empfangen, zu übertragen oder aufzuzeichnen, es sei denn, der durch den 

Betrieb über dem jeweiligen Wohngrundstück in seinen Rechten betroffene Eigentümer oder 

sonstige Nutzungsberechtigte hat dem Überflug ausdrücklich zugestimmt, 

8. unanwendbar; vgl. Art. 4 Abs. 1 e) DVO (EU) 2019/947. 

9. unbeschadet des § 21 in Kontrollzonen, es sei denn, die Flughöhe übersteigt nicht 50 

Meter über Grund, 

10. unanwendbar; vgl. Art. 4 Abs. 1 f) DVO (EU) 2019/947 

11. über und in einem seitlichen Abstand von 100 Metern von der Begrenzung von 

Krankenhäusern. 

(2) unanwendbar; vgl. UAS.OPEN.060 Abs. 2 b) DVO (EU) 2019/947. 

(3) In begründeten Fällen kann die zuständige Behörde Ausnahmen von den Betriebsverboten 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 9 zulassen, wenn die Voraussetzungen von § 21a Absatz 3 Satz 

1 erfüllt sind. § 20 Absatz 5 und § 21a Absatz 5 und 6 gelten entsprechend. 

(4) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur evaluiert die Auswirkungen der 

in Absatz 1 Nummer 8 enthaltenen Höhenbegrenzung auf den Betrieb von bemannten 
Luftfahrzeugen in dem Höhenband zwischen 50 und 100 Metern über einen Zeitraum von zwei 

Jahren ab dem 7. April 2017. 

§ 21c Zuständige Behörde 

Zuständige Behörde für die Erteilung der Erlaubnis nach § 21a Absatz 1 sowie für die Erteilung der 

Ausnahmegenehmigung nach § 21b Absatz 2 und 3 ist die örtlich zuständige Luftfahrtbehörde des 

Landes. 

§ 21d Bescheinigungen zum Nachweis ausreichender Kenntnisse und Fertigkeiten; anerkannte 

Stellen 

unanwendbar; vgl. UAS.OPEN.030 Abs. 2 DVO (EU) 2019/947 
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§ 21e Bescheinigungen zum Nachweis ausreichender Kenntnisse und 

Fertigkeiten zum Betrieb von Flugmodellen 

unanwendbar; vgl. UAS.OPEN.030 Abs. 2 DVO (EU) 2019/947. 

§ 21f Ausweichregeln für unbemannte Fluggeräte 

unanwendbar; vgl. UAS.OPEN.060 Nr. 2 b) in Teil A des Anhangs der DVO (EU) 2019/947. 

 

Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

§ 19 Kennzeichen, Kennzeichnung 

unanwendbar; vgl. Art. 14 DVO (EU) 2019/947. 

Aber: Aussetzung der Registrierung bis 30.04.2021 mit Kennzeichnung 


